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FUNKTIONSBESCHREIBUNG  
STADTPARLAMENT 
 
 

ANZAHL MITGLIEDER  35 (exklusive Präsidium) 

PRÄSIDIUM  Ratspräsidium (Amtsdauer 1 Jahr) 

SEKRETARIAT  Ratssekretär 

BESONDERE FUNKTIONEN INNER-
HALB DER BEHÖRDE 

 Vorberatende Kommissionen: Rechnungsprüfungskommission, 
Geschäftsprüfungskommission 

EINSCHRÄNKUNGEN BETR. 
MITGLIEDSCHAFT 

 Im Stadtgebiet wohnhaft 

Teilweise unvereinbar mit anderen Ämtern  
(vgl. Gesetz über die politischen Rechte) 

ZUSÄTZLICHE MITGLIEDER MIT 
BERATENDER FUNKTION 

 Stadträte sind als Auskunftspersonen bei den Beratungen 
präsent 

ZUSAMMENARBEIT MIT  Exekutive und Verwaltung 

BEFRISTUNG  Durch das Volk auf Amtsdauer gewählte Mitglieder 

AUFGABENBEREICHE  Der Grosse Gemeinderat hat eine normative Funktion im Bereich 
der Rechtssetzung und der Planung sowie die Oberaufsicht über 
die Organisation und Tätigkeit von Exekutive und Verwaltung. Er 
trifft zudem die grundlegenden Entscheide für den Gemeinde-
haushalt. Einzelheiten sind in der Gemeindeordnung geregelt. 

GESETZLICHE GRUNDLAGEN FÜR 
AUFGABENBEREICH 

 Gemeindegesetz, Gemeindeordnung, Geschäftsordnung des 
Grossen Gemeinderates 

KOMPETENZEN  Gemäss Gemeindeordnung 

ZEITAUFWAND PRO JAHR IN 
STUNDEN 

  12 Gemeinderatssitzungen im Jahr à 3 Std. = 36 Stunden / 
Aktenstudium 12 x 2 Std. = 24 Stunden  

 Normaler Gemeinderat Total = 60 Stunden im Jahr 

 Präsidium Grosser Gemeinderat: 12 Sitzungen im Jahr à 3 
Std. = 36 Stunden / Aktenstudium, Sitzungsvorbereitungen 
usw.  12 x 4 Std. = 48 Stunden / Repräsentationspflichten 
und Veranstaltungen 12 x 3 Std. = 36 Stunden = Total 120 
Stunden 

ENTSCHÄDIGUNG PRO JAHR 

 
 Grundentschädigung Fr. 1‘000.- pro Jahr. Für die Teilnahme an 

den Sitzungen des Grossen Gemeinderates wird den Mitgliedern 
ein Sitzungsgeld von Fr. 100.-, bei Doppelsitzungen ein solches 
von Fr. 200.- ausgerichtet. 

Präsidium: Zusatzentschädigung Fr. 2'240.- pro Jahr und für 
Repräsentationsaufgaben eine pauschale Spesenvergütung von 
Fr. 1'200.- pro Jahr 

 
Stand: 1.7.2018 


